
 

Missbrauch bei der Erhebung einer Zweitwohnungssteuer mit rechtswidrigen  25.10.19 
Satzungen und Umgang mit den unerwünschten Bürgern mit Zweitwohnungen 
  
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Söder,  
 
innerhalb von 15 Jahren ist es wohl all den Juristen v. bayer. Gemeindetag nicht gelungen entsprechende 
rechtssichere Mustersatzungen den Kommunen zur Verfügung zu stellen. Beim Steuerrecht hätten 
eigentlich Schätzungen bei Bemessungsgrundlage  und folglich willkürliche Steuerbescheide keine 
Rechtsgrundlage auf Dauer solide Bürger und Freunde für das Land Bayern unseriös zu schröpfen. Seit 
der Einführung  bzw.. mit dem Ermächtigungsgesetz aus dem Jahre 2004 wurden überwiegend Bürger 
mit Zweitwohnungen über Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz zu Unrecht belastet. Jüngste 
Entscheidung v. BVerfG. gem. Pressemeldungen 24.10. 2019 bestätigt innerhalb kurzer Zeit (14.12.2018  
BverwG.) wieder diese Art der rechtswidrigen Besteuerung und fordert nun nachfristlos bis 31.03.2020 
die Vorlage entsprechend angepassten Satzungen. 
Leider geht die von Herrn Ministerpräsident Stoiber im Jahr 2004 entworfene Hetzkampagne gegen diese 
Bürger mit Zweitwohnungen nun über in eine Phase, mit Hasstiraden welche den unübersehbaren 
herrschenden antisemitischen Bewegungen im Neudeutschland nicht nachstehen, denn der öffentliche 
Umgang über alle Medien verbreitete gehässige Abneigung gegen diese Bürger mit Zweitwohnungen ist 
genauso zu verurteilen, allerdings mit dem Unterschied, dass all die Betroffenen bisher nicht 
demonstrieren und schon gar nicht auf die Straße gehen und zum Glück keine Tatmotive bisher 
bekanntgeworden sind – aber es kann sich auch ändern! 
Betriebswirtschaftliche Schäden in all diesen Tourismuskommunen sind effektiv- werden allerdings 
grundsätzlich ignoriert – das wichtigste diese Bürger sind nicht mehr erwünscht auch in jenen Orten in 
welchen mit dem Bau von Zweitwohnungen der wirtschaftliche Aufschwung der Grundstein gelegt wurde 
– sonst würden eben in manchen Kommunen diese Menschen heute noch gezwungen den Kühen die 
Schwänze zu waschen. 
Wir sind zwar kritische Beobachter sind allerdings gerne bereit entsprechende Hinweise an die 
Staatsregierung zu übermitteln und Sie lieber Herr Ministerpräsident mit dem großen Hoffnungsschimmer 
sich für alle Bürger im Freistaat entsprechend einzusetzen insbesondere  drohenden Unfrieden mit 
entsprechenden Aufgaben zu verhindern. Bitte  Aktuell 1019 samt Anhang beachten 
Für eine kurze Stellungnahme würden wir uns herzlich  bedanken und verbleiben  
Mit freundlichen Grüßen 
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